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G E M E I N D E 
H Ü R T G E N W A L D 

 
Der Bürgermeister 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Nr.:  41/2011 

 

 

Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Gemeinderat 14.04.2011 TOP 

 

 
 
öffentlich 

Abteilung: II 

 Sachbearbeiter: Herr Grießhaber 

   

 Aktenzeichen:  

 Datum: 30.03.2011 

 
 

Bezeichnung 
 

Berufung eines Geschäftsführers für die Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungs-

gesellschaft Hürtgenwald mbH (GDH) 
 

 

Sachverhalt: 
 
Gemäß §5 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrags der Gemeindeentwicklungs- und 
Dienstleistungsgesellschaft Hürtgenwald mbH (GDH) hat die Gesellschaft einen oder mehrere 
Geschäftsführer, die durch Gesellschafterbeschluss berufen werden. Die Bestellung erfolgt auf 
höchstens fünf Jahre. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters, Herrn Stefan 
Grießhaber, als Geschäftsführer für die GDH zu berufen. Die Berufung soll bis zum 31.12.2015 
erfolgen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beauftragt den Vertreter der Gemeinde Hürtgenwald in der Gesellschafterversammlung 
der Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft Hürtgenwald mbH (GDH), Herrn 
Stefan Grießhaber als Geschäftsführer der GDH bis zum 31.12.2015 zu berufen. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen ?          Nein 
 
1) Einmalig   €  

2) Jährliche Folgekosten/-lasten   €  

3) Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)   €  

4) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung             
 
Die Mittel müssen      Kostenstelle           bereit gestellt werden. 
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Gefertigt: 

 
Mitzeichnung 
 
 
 

(Sachbearbeiter)                   (Abteilungsleiter) (Abteilungsleiter beteil. Abteilung)                  (Bürgermeister) 

 




